
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Antragstellerinnen, liebe Antragsteller, 

 

wir wissen, dass auch die folgenden Ausgabepositionen einen wichtigen Beitrag zu einer 

qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit leisten können. 

Dennoch mussten wir auf Grund der begrenzten Jugendverbandsmittel eine 

Entscheidung treffen bzgl. der Anerkennung. 

Folgende Ausgabepositionen für die Jugendverbandsarbeit können nicht bezuschusst 

werden: 

 

 

1. Lebensmittel 

 

2. Eintrittsgelder 

 

3. TeilnehmerInnenbeiträge (z.B. für Grundkurse) 

 

4. Büroausstattung 

 

5. Büromaterial (z.B. Tinte, Toner) 

 

6. Telefon- und Portokosten 

 

7. Geschenke 

 

8. Miete 

 

9. Leihgebühren 

 

10.  Einrichtungsgegenstände 

 

11.  Motorisierte Fahrzeuge 

 

12.  Reparaturen bei Material, welches nicht bezuschusst wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


